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für Capitalien, die wohl versichert und von denen die

Zinse richtig bezahlt sind, in den durch den Krieg ver-
wüsteten Gegenden eingestellt werde. Die beyden Pe-

ztenten scheinen nach den Zeugnissen des Unter - und

Oberstatlhallecs, durch Plünderung vcrunglükte brave

Männer, und der erstere ein sich während der Insur-
-rcktionszeit durch Muth und Mäßigung sehr verdient

-gemachter Agent zu seyn. Es wäre daher zu wün.

sehen, daß von bemittelten Partikularen diesen ivaekern

Männern Hand gebotten würde, damit sie nicht wäh-

rend dem itzigen hoffentlich bald vorübergehende.: Geld-

.mangel von Haus und Hof versioffm werden. — Den
Drittmanns-Recht hemmen, das Eigenthum und den

öffentlichen Credit in seinen Grundvesten erschüttern,
kann keine gerecht? Gesetzgebung, folglich kann berge-

schgebende Rath nach dem Ermessen der Pet. Com.

den Vorschlag der Pctcnten in keine Berathung ziehen.

Angenommen.

Folgende Botschaft des Vollz. Raths wird verlesen,

und an die Finanzcommißion gewiesen:

V- G. Der Vollz. Rath glaubte in Eurer Botschaft

vom is, Weiamonat nichts anders wahrzunehmen, als

den Wunsch, daß die Rückstände der Besoldungen von

den öffentlichen Beamten und Militairs, auss baidcstc

abgetragen würden, und die Einladung an die Vvilzie-

hang, daß sie sich anft thätigste mit diesem Gegen,

stand beschäftige, und die Mittel vorschlage, welche diese

Beschleunigung erzwecken und zugleich den Vortheilen
des Staats angemessen seyn würden.

Der Vollz. Rath ist mit Euch B. G. innigst über-

zeugt daß nichts nothwendiger, nichts nützlicher und

billiger ist, als diese Tilgung der Nationalschuld, da-

durch wird der Nationalkredit wieder hergestellt, das

Interesse vieler einzelner Bürger mit dem Interesse der

Republik aufs engste verknüpft, die Lauigkeit und Much-
losigkeit der Beamten, welche glaubten, ihre Zeit und

Arbeit umsonst aufzuopfern, wird neue Thätigkeit er-

langen, und endlich wird dadurch auch vielen gewese-

nen und noch wirklich angestellten Beamten, weiche

bey Einführung der neuen Ordnung der Dinge, ihren

eigentlichen Beruf verlassen, und mebr ihr Herz als

Kopf zu Rath ziehend, öffentliche Aemter angenommen

haben und dadurch in ihren häuslichen Geschäften zu-

rückgekommen sind, die ihnen fehr nöthig gewordene Un.

terstützung gereicht..

(Die Forts, folgt.)

Chronologisches Register der Gesetze
und Dekrete vom November 1800.
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